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Beratung und Beschlussfassung 
Dezernentenberatung 
Hauptausschuss 
Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr 
Hauptausschuss 
Stadtvertretung 

Betreff 
Beschluss der Charta für Baukultur Schwerin 

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung nimmt die Charta für Baukultur Schwerin als Handlungsorientierung der 
Stadtentwicklung zustimmend zur Kenntnis. Sie beschließt die Bildung eines 
Gestaltungsbeirates zur Beurteilung und Beratung von Bauvorhaben und städtebaulichen 
Planungen.  
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, eine Geschäftsordnung vorzulegen, auf deren 
Grundlage der Gestaltungsbeirat tätig wird.  
 
 
Begründung 
1. Sachverhalt / Problem  
Die „Charta für Baukultur Schwerin“ wurde als Modellvorhaben im Forschungsfeld 
„Baukultur in der Praxis“ als Bestandteil des Forschungsprogramms ‚Experimenteller 
Wohnungs- und Städteba’ (ExWoSt) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung entwickelt. Ziel der Charta ist es, in Schwerin die Bau- und Planungskultur 
mit einem permanenten Dialog- und Aushandlungsprozess in Politik, Wirtschaft und 
Stadtgesellschaft zu fördern. Zu diesem Zweck definiert die Charta für Baukultur Schwerin 
Leitsätze und Instrumente. In einem Handlungsprogramm werden notwendige Schritte 
benannt. Hierzu zählen an erster Stelle die Durchführung von Wettbewerben und 
Gutachterverfahren bei Bauvorhaben sowie die Einrichtung eines Beirates für Planung und 
Baukultur (Gestaltungsbeirat). Der Gestaltungsbeirat berät insbesondere städtebaulich und 
gestalterisch bedeutsame Vorhaben und Planungen. Er wird mit externen Expertinnen und 
Experten besetzt. In der Beratung und seiner Empfehlung ist er unabhängig. Insgesamt soll 
mit der Charta das öffentliche Bewusstsein für gute Bau- und Planungskultur in der 
Landeshauptstadt gestärkt werden. 
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2. Notwendigkeit  
 
Die Charta für Baukultur Schwerin ist eine Ergänzung des Leitbildes Schwerin 2020 „offen - 
innovativ - lebenswert“. Sie stelle eine wichtige Handlungsorientierung für die 
Stadtentwicklung in Schwerin zur stadtgestalterischen und –planerischen Entwicklung dar, 
um Schwerin auch zukünftig als Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort weiter zu profilieren.  
Die Bedeutung von guter Architektur und Baukultur für das Stadtleben besitzt in der 
Öffentlichkeit noch nicht den gebührenden Stellenwert und soll entwickelt werden.  
Ein Gestaltungsbeirat trägt dazu bei, baukulturelle Fehlentwicklungen zu vermeiden. Mit 
öffentlichen Sitzungen fördert er den stadtweiten baukulturellen Dialog.  
 
 
3. Alternativen  
 
Es gäbe keine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit zeitgemäßen bau- und 
planungskulturellen Ansprüchen.  
 
 
4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien  
 
Es ergeben sich keine direkten Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien.   
 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz  
 
Baukulturelle Qualität ist ein wichtiges Standortmerkmal. Die Anziehungskraft der 
Landeshauptstadt Schwerin als Wohn- und Arbeitsplatz kann sich erhöhen. Außerdem sind 
positive Auswirkungen auf die Bewerbung für das Unesco  - Weltkulturerbe zu erwarten.  
Gute Baukultur trägt insbesondere zur langfristigen Wirtschaftlichkeit von Bauvorhaben bei. 
 
 
6. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquidität 
 
Die Charta für Baukultur als Handlungsrahmen ist kostenneutral.  
Einzelne Maßnahmen  des Handlungsprogramms mit finanziellen Auswirkungen (z. B. 
Gestaltungsbeirat) werden im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen behandelt.  
Für das Haushaltsjahr 2014 sind keine Mittel vorgesehen.  
 
 
 
über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt:  ---- 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt:  ---- 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: 
 

 nein 
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Anlagen: 
 
Entwurf der Charta für Baukultur Schwerin 
Zeichnerische Anlage zum Entwurf der Charta für Baukultur Schwerin 
 
 
 
 
 
 
gez. Angelika Gramkow 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 


